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Das Problem Agrarstrukturwandel

„Wir stehen vor einem Scherbenhaufen.“ – So bewertete der agrarpoliti‐
sche Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Friedrich
Ostendorff, den Strukturwandel der Milchviehbetriebe in Nordrhein-West‐
fahlen im Jahr 2016.1 Äußerungen dieser Art beschreiben die Wahrneh‐
mung der Veränderungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Als of‐
fensichtliche Ursachen werden lang anhaltende Tiefpreisphasen, fehlende
Hofnachfolger oder technischer Fortschritt benannt.

Veränderungen im Agrarsektor sind tatsächlich tiefgreifend und oft
existenziell. Die Zahl der Betriebe ging massiv zurück, Arbeitskräfte wan‐
derten in großen Zahlen aus der Landwirtschaft ab. Das dörfliche Leben
wandelte sich aufgrund der zunehmend fehlenden Betriebe im Dorf und
Kulturlandschaften veränderten ihr Aussehen.

Insbesondere in Zeiten von „Agrarkrisen“ werden deshalb Rufe nach
einem Aufhalten oder einer Verlangsamung des Agrarstrukturwandels
durch staatliches Eingreifen laut.2 Dahinter steht die Angst vor einer wei‐
teren Marginalisierung des Agrarsektors in einer industrialisierten, globa‐
lisierten und digitalisierten Welt.

Dabei muss sich jedoch die Frage gestellt werden, ob es eine staatliche
Aufgabe sein kann, den Agrarstrukturwandel zu beeinflussen oder ob
nicht die Branche selbst verantwortlich ist für das Problem. Schließlich ist
die Agrarwirtschaft seit mehr als 150 Jahren marktliberal organisiert und
Teil der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der Strukturwandel folgt
überwiegend aus dem Handeln Privater untereinander. Andererseits ist die
Land- und Forstwirtschaft eine von Natur und Tier untrennbare Tätigkeit
und damit nicht unbedingt anderen Wirtschaftszweigen gleichzusetzen,
denn die agrarwirtschaftlichen Betriebe sind die Ernährer und Rohstoff‐
produzenten der Gesellschaft, sie prägen die ländlichen Räume und das
kulturelle Dorfleben.

Kapitel 1.

1 Ostendorff, agrarzeitung 52/2016, 3.
2 Zum Beispiel bei Zander/Isermeyer/Bürgelt u.a., Erwartungen der Gesellschaft an

die Landwirtschaft, 2013, S. 82; Priebe, H., Die subventionierte Unvernunft,
3. Aufl. 1988, S. 55.
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Als Ziel dieser Arbeit sollen die Fragen nach Art und Umfang einer
rechtlichen Gestaltung des Agrarstrukturwandels beantwortet werden.
Darf sich der Staat überhaupt in einen Wirtschaftszweig einmischen, und
zwar derart, dass der Agrarstrukturwandel merklich abgefedert wird?
Wenn dies der Fall ist, welche Rolle nimmt der Staat ein, welche Instru‐
mente stehen zur Verfügung und wann wird hier das Recht überfordert?
Eine solche Untersuchung fehlt bislang in der rechtlichen Auseinander‐
setzung mit dem Agrarstrukturwandel.

Die vorliegende Untersuchung beantwortet die grundsätzlichen Fragen,
die sich hinsichtlich einer rechtlichen Gestaltung von Agrarstrukturen er‐
geben. Methodisch liegt der Abhandlung ein interdisziplinärer Ansatz zu‐
grunde:

(1) Was bezeichnet der Begriff Agrarstruktur?
Agrarstruktur ist ein verfassungsrechtlicher Begriff aus Art. 91a Abs. 1

Nr. 2 GG3, muss dennoch umfassend definiert werden. In Kapitel 2. wird
zunächst der Begriff und die Verwendung desselben in verschiedenen wis‐
senschaftlichen Disziplinen beleuchtet. Der Fokus liegt hier neben dem
Agrarrecht auf der Agrarpolitik, der Agrarökonomie und der agrarstruktu‐
rellen Planung. Dies dient der anschließenden Entwicklung eines eigenen
Agrarstrukturbegriffs und der Abgrenzung von den Agrarstrukturwandel
beeinflussenden Rahmenbedingungen.

Dabei muss beantwortet werden, was von dem Begriff umfasst wird
und auch, was nicht inbegriffen ist, denn der Begriff scheint in jüngeren
Jahren weiter an Kontur verloren zu haben. Eine exakte Definition und
Abgrenzung ist jedoch essentiell für die inhaltliche Auseinandersetzung
mit Agrarstrukturen und ihrer (Weiter-)Entwicklung.

(2) Was ist Agrarstrukturwandel?
Die Veränderung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe wird mindes‐

tens seit Beginn der Landwirtschaftsgesetzgebung als Agrarstrukturwan‐
del bezeichnet. Es ist ein teilweise sogar emotional negativ belegter Be‐

3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 100- 1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2438) geändert
worden ist.
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griff, welcher mit den Begriffen „Höfesterben“4 oder „Verödung“5 von
ganzen Landstrichen in Verbindung gebracht wird. Deshalb gilt es zu ana‐
lysieren, welche Hintergründe die Veränderung land- und forstwirtschaftli‐
cher Strukturen hat und wovon der Wandel beeinflusst wird.

Zunächst werden in Kapitel 3. A. die historischen Entwicklungen, wel‐
che das heutige Aussehen einer Landschaft entscheidend prägen, darge‐
stellt. Dies dient der Verdeutlichung politischer und rechtlicher Einfluss‐
nahme auf den Agrarsektor in der Vergangenheit und deren Auswirkungen
auf aktuelle Agrarstrukturen, denn die historische Entwicklung ist maß‐
geblich für die weitere Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft in einer
Region.

Einer Darstellung der heutigen Agrarstrukturen widmet sich anschlie‐
ßend das Kapitel 3. B. Dabei werden sowohl große räumliche als auch
sachliche Unterschiede verschiedener Regionen deutlich. Hinzu kommen
die unterschiedlichen betrieblichen Ausrichtungen, wie zum Beispiel vieh‐
haltende im Vergleich zu viehlosen Betrieben, Betriebe im Haupt- im Ver‐
gleich zum Nebenerwerb oder Betriebe mit Familien- im Vergleich zu
Fremdarbeitskräften.

Aus diesen Erkenntnissen kann nun gefolgert werden, welche Phäno‐
mene den Agrarstrukturwandel ausmachen (Kapitel 3. C.). Dazu muss der
Agrarsektor unbedingt im Zusammenhang mit der übrigen Wirtschaft be‐
trachtet werden, denn die Entwicklung der nichtlandwirtschaftlichen Bran‐
chen ist maßgeblich beteiligt am Agrarstrukturwandel. Zur Erklärung des
Agrarstrukturwandels werden ökonomische Theorien und Modelle vorge‐
stellt. Auch der gesellschaftliche Einfluss auf die in der Land- und Forst‐
wirtschaft Tätigen spielt dabei eine Rolle.

Diese Darstellung erklärt die bisherigen Entwicklungen und zeigt auf,
welche Wirkungszusammenhänge bei einer rechtlichen Gestaltung in Be‐
tracht gezogen werden müssen. Schließlich ergeben sich daraus erhebliche
Grenzen einer rechtlichen Steuerung: Der Agrarstrukturwandel kann nicht
gestoppt oder gar umgekehrt werden. Rechtliche Eingriffe können den
Wandel aber gestalten und die Folgen des Wandels mildern.

4 Mai, GuG 2007, 471 (508).
5 Hartenstein/Priebe, H., Agrarpolitisches Manifest, in: Hartenstein/Priebe, H./

Köpke, Braucht Europa seine Bauern noch?, 1997, S. 186 (190).
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(3) Warum besteht eine staatliche Pflicht, Agrarstrukturwandel zu gestal‐
ten?

Die in den Kapiteln 2. und 3. getroffenen Erkenntnisse führen zu der
bereits aufgeworfenen Frage nach einer verfassungsrechtlich zu begrün‐
denden Pflicht, staatlich in den Agrarstrukturwandel und seine Folgen ein‐
zugreifen. Darüber hinaus muss auch, wenn eine solche Pflicht angenom‐
men werden kann, die Intensität dieses Eingriffs bemessen werden (Kapi‐
tel 4. A.).

Zum einen kann sich eine staatliche Pflicht aus den europäischen Ver‐
trägen, zum anderen aus dem Grundgesetz ergeben. Allerdings erfüllen
Land- und Forstwirte auch gesellschaftliche Funktionen, welche über die
Produktion von Lebensmitteln hinausgehen. Inwiefern diese in einer ver‐
fassungsrechtlichen Abwägung beachtet werden müssen, wird ebenfalls
untersucht. Außerdem wird auch das Maß rechtlicher Eingriffsmöglichkei‐
ten behandelt, namentlich das Unter- und Übermaßverbot im Hinblick auf
eine rechtliche Gestaltung von land- und forstwirtschaftlicher Entwick‐
lung.

(4) Wen trifft diese Pflicht zur rechtlichen Gestaltung?
Der Agrarsektor ist ein vielschichtiger Kompetenzbereich. Die Gemein‐

same Agrarpolitik ist bereits seit Gründung der EWG 1958 ein wesentli‐
cher Bestandteil der europäischen Politik. Daneben bestehen verschiedene
Bereiche in Bundes- und Länderzuständigkeit. Um diesem Kompetenzge‐
wirr eine Ordnung zu geben, wird das Agrarstrukturrecht als Rechtsgebiet
genauer spezifiziert. Andenfalls besteht die Möglichkeit, praktisch jedes
Rechtsgebiet, welches den Agrarstrukturwandel beeinflusst, als Agrar‐
strukturrecht zu bezeichnen. Auf dieser Grundlage kann die Verteilung der
Kompetenzen in Kapitel 4. B. beantwortet werden.

(5) Wie kann eine solche Gestaltung koordiniert und umgesetzt werden?
Zuletzt stellt sich die Frage nach der Umsetzung der agrarstrukturrecht‐

lichen Gestaltung. Dabei ist das zugrunde liegende Leitbild ganz entschei‐
dend. Schließlich können rechtliche Eingriffe beispielsweise bestimmte
Betriebstypen bevorzugen oder eine bestimmte Entwicklung auslösen, be‐
schleunigen oder abbremsen. Eine kohärente Ausrichtung verschiedener
rechtlicher und politischer Instrumente konnte in der Vergangenheit der
deutschen und europäischen Agrarpolitik regelmäßig vermisst werden und
es wirkten stattdessen gleichzeitig gegensätzliche Kräfte auf die Betriebe
und Tätige der Branche ein. Deshalb ist eine Ausrichtung der verschiede‐
nen Instrumente anhand eines höhergestellten Leitbildes unerlässlich. Das
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Konzept, die Verbindlichkeit von Leitbildern und verschiedene verwende‐
te agrarstrukturelle Leitbilder werden deshalb in Kapitel 4. C. dargestellt.
Außerdem wird ein eigener Vorschlag für ein wirksameres agrarstrukturel‐
les Leitbild unterbreitet. Dabei wird der Fokus auf die nationale Ebene ge‐
legt.

Zuletzt muss die rechtliche Gestaltung auf der Grundlage eines gefun‐
denen Leitbildes ausgeführt werden. Dazu stehen verschiedene Instrumen‐
te zur Verfügung, vereinfacht solche des ordnungsrechtlichen Zwanges
und solche der finanziellen Förderung. Instrumente, die möglich sind und
derzeit verwendet werden, aber auch Ideen für neue oder die Wiederbele‐
bung alter Gestaltungsinstrumente werden im abschließenden Kapitel 4.
D. vorgestellt.
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Der Begriff Agrarstruktur

Als grundlegender Begriff der vorliegenden Arbeit soll im Folgenden die
„Agrarstruktur“ definiert und abgegrenzt werden. Dazu wird der Begriff
der Agrarstruktur zunächst auf das in unterschiedlichen wissenschaftlichen
Disziplinen herrschende Verständnis hin untersucht. Anschließend wird
auf dieser Grundlage eine eigene, für die vorliegende Arbeit grundlegend
geltende Begriffsbestimmung geschaffen und zu verwandten Begriffen
und Rahmenbedingungen abgegrenzt. Das Kapitel schließt mit den Aus‐
wirkungen des gefundenen Verständnisses auf die juristische Auslegung
und Behandlung des Agrarstrukturbegriffs.

Begriffsverständnis in unterschiedlichen Disziplinen

Der Begriff der Agrarstruktur wird, je nach Disziplin beziehungsweise
Standpunkt des Verfassers und Zeitpunkt der Publikation, unterschiedlich
definiert.6 Er kam in den 1950er Jahren erstmals auf.7 Dovring statuiert
1956, „‘Agrarian structure’ is a somewhat vague but generally used term
for the whole institutional framework within which agriculture does its
work“.8 Dies lässt auf eine zu diesem Zeitpunkt noch geringe Bedeutung
und inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Begriff schließen.9 Zu dieser
Zeit herrschte auch das engste Verständnis des Begriffs.10 Agrarstruktur

Kapitel 2.

A.

6 So auch Käb, Agrarrechtliche Probleme einer multifunktionalen Landwirtschaft,
2010, S. 109; Borchard/Kötter/Braßel, Agrarstrukturelle Vorplanung, 1994,
S. 26 f.; Henrichsmeyer/Witzke, Agrarpolitik Bd. 1, 1991, S. 40.

7 Maichel, Agrarstrukturelle Planung und räumliche Gesamtplanung, 1982, S. 17;
Borchard/Kötter/Braßel, Agrarstrukturelle Vorplanung, 1994, S. 27.

8 Dovring, Land and Labor, 1956, S. 7; übersetzt in Dams, Agrarstruktur, in: HRR,
2. Aufl. 1970, Sp. 58 (59): Agrarstruktur ist „ein etwas unklarer, aber allgemein
gebräuchlicher Ausdruck für den institutionellen Gesamtrahmen [...], in dem die
Landwirtschaft ihre Arbeit tut.“

9 Kötter, Ländliche Entwicklung und agrarstrukturelle Vorplanung, 1994, S. 12;
Dams, Probleme und Ansätze der Agrarstrukturverbesserung in: 17. Hochschulta‐
gung Bonn, 1963, S. 23; Dams, Agrarstruktur, in: HRR, 2. Aufl. 1970, Sp. 58
(58 f.).

10 Borchard/Kötter/Braßel, Agrarstrukturelle Vorplanung, 1994, S. 27.
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beinhaltete nach der damaligen „amtlichen Sprache“ lediglich Betriebs‐
größen, Flurformen und Bodennutzungssysteme.11 Anschließend wurde
der Begriff je nach wissenschaftlichem Hintergrund in verschiedene Rich‐
tungen erweitert. Im Folgenden soll der Agrarstrukturbegriff deshalb in
den verschiedenen Disziplinen der Agrarpolitik, des Agrarrechts, der
Agrarökonomie und der agrarstrukturellen Planung auf das heute herr‐
schende Verständnis hin untersucht werden.

Dieser interdisziplinäre Ansatz ist notwendig, weil sich aufgrund der
unterschiedlichen Verständnisse und Verwendungen des Begriffs in den
einzelnen Disziplinen eine unstreitige Definition nicht erschließen lässt.
Durch die Betrachtung aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Blick‐
winkeln soll ein möglichst umfassendes Bild des Begriffs geschaffen wer‐
den. Ein solcher methodischer Ansatz fehlt bisher in der Diskussion um
den Agrarstrukturbegriff.

Der Agrarstrukturbegriff in Verträgen, Verfassung und Gesetzen

Zunächst wird vorliegend ein kurzer Überblick über die Aufnahme des
Begriffs in den europäischen Verträgen, im Grundgesetz sowie einfach‐
rechtlichen deutschen Normen gegeben.

Die Ziele der GAP

Die Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sind in Art. 39 AEUV12

(ex-Art. 33 EGV) niedergelegt. Sie beinhalten die Produktivitätssteigerung
der Landwirtschaft, die Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens der in der
Landwirtschaft Tätigen, die Stabilisierung der Märkte, Versorgungssicher‐
heit sowie angemessene Verbraucherpreise.

Dabei stimmen die heutigen Ziele in genauem Wortlaut mit den in
Art. 39 Nr. 1 EWG-Vertrag (EWGV)13 festgelegten Zielen überein. Die
Ziele der Agrarpolitik wurden somit seit der Gründung der EWG nicht ge‐

I.

1.

11 Dietze, Agrarpolitik, 1967, S. 23.
12 Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Uni‐

on, ABl. C 326 vom 26.10.2012.
13 Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. März

1957 (BGBl. 1957 II S. 766).
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ändert. Hierzu fehlten sowohl der politische Mut als auch die Durchsetz‐
barkeit.14 Allerdings haben sich in der Zwischenzeit die politischen
Schwerpunkte außerhalb der Verträge verlagert, außerdem müssen die Zie‐
le mit den restlichen Vertragszielen und den in der Zwischenzeit erlasse‐
nen Querschnittsaufgaben im Einklang stehen, dies sind zum Beispiel
Umwelt-, Verbraucher-, Gesundheits- und Tierschutz.15 Der EuGH hat je‐
denfalls konkretisiert, dass auch die Verbesserung der Agrarstruktur von
den Zielen des Art. 39 AEUV umfasst ist und im öffentlichen Interesse
liegt.16 So dienen nach Entscheidung des EuGH beispielsweise das Eigen‐
tum an Grund und Boden in Händen der Landwirte oder die Sicherstellung
der Besiedelung ländlicher Räume dem Allgemeininteresse und zur Ver‐
folgung dieser Ziele darf die Kapitalverkehrsfreiheit eingeschränkt wer‐
den.17

Herausbildung einer europäischen Agrarstrukturpolitik

Obwohl also die Ziele für die Landwirtschaft schon im EWG-Vertrag ver‐
einbart wurden, ist die europäische Agrarstrukturpolitik erst in den 1970er
Jahren stärker in den Fokus geraten.18 Die zu dieser Zeit erlassenen Ver‐
ordnungen und Richtlinien bildeten gewissermaßen den Startschuss für
eine immer bedeutsamer werdende Agrarstrukturpolitik.19 Seitdem wurde
die Agrarstrukturpolitik der EU vielfach geändert, zusammengefasst und
vereinfacht.20 Heute ist die maßgebliche Verordnung für die Steuerung der

2.

14 Norer/Bloch, Agrarrecht, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 40. EL 2016, Rn. 25.
15 Norer/Bloch, Agrarrecht, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 40. EL 2016, Rn. 24 f.
16 EuGH, Urteil vom 23.9.2003, Rs. C-452/01, Ospelt und Schlössle Weissenberg,

Rn. 38 ff.; EuGH, Urteil vom 29.1.2007, Rs. C-370/05, Festersen, Rn. 27 f.; Marti‐
nez, AUR 2013, S. 167; zum öffentlichen Interesse an Agrarstrukturen siehe Kapi‐
tel 4. A. III. 3.

17 EuGH, Rs. C-452/01, Rn. 38 ff.; EuGH, Rs. C-370/05, Rn. 27 f.
18 Götz, Europäisches Agrarrecht und staatliches Recht, in: HAR I, 1981, Sp. 550

(557); Gilsdorf, Strukturpolitik in der EG, in: HAR II, 1982, Sp. 826 (827 f.); Ba‐
rents, Agricultural Law of the EC, 1994, S. 175.

19 Götz, Europäisches Agrarrecht und staatliches Recht, in: HAR I, 1981, Sp. 550
(557); RL v. 17.4.1972 (72/160/EWG); RL v. 17.4.1972 (72/161/EWG);
RL v. 28.4.1975 (75/268/EWG).

20 Norer/Bloch, Agrarrecht, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 40. EL 2016, Rn. 253,
268 ff.
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Agrarstruktur die Verordnung (EG) Nr. 1305/2013 (im Folgenden ELER-
VO).21

Die Prioritäten der Verordnung sind gemäß Art. 5 ELER-VO die Förde‐
rung von Wissenstransfer und Innovationen in der Land- und Forstwirt‐
schaft (Nr. 1), Verbesserung der Lebens- und Wettbewerbsfähigkeit von
landwirtschaftlichen Betrieben in allen Regionen (Nr. 2), die Organisation
der Nahrungsmittelkette (Nr. 3), außerdem die Verbesserung der Ökosyste‐
me (Nr. 4), der Ressourceneffizienz (Nr. 5) und der sozialen Inklusion in
ländlichen Gebieten (Nr. 6). Hierzu werden die unterschiedlichsten Maß‐
nahmen gefördert. Diese Zielformulierung kann als Erweiterung der Ziele
aus Art. 39 AEUV verstanden werden.22

Auf europäischer Ebene ist die Agrarstrukturpolitik somit eng verwo‐
ben mit der Politik der ländlichen Räume insgesamt. Vorliegend werden
die beiden Begriffe jedoch nicht deckungsgleich verstanden.23

Die Finanzierung der Maßnahmen ist in der Strukturfondsverordnung
(EU) Nr. 1303/2013 geregelt.24 Seit 1988 ist die Agrarstrukturpolitik Teil
der Strukturfonds der EU.25 Die agrarstrukturellen Maßnahmen werden

21 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der
ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent‐
wicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005.

22 Ähnlich Norer, Lebendiges Agrarrecht, 2005, S. 288; inhaltlich zur ELER-VO
siehe unten Kapitel 4. B. I. 2. b).

23 Siehe dazu Kapitel 2. B. III. 5.
24 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsions‐
fonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres-
und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des
Rates.

25 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Be‐
stimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europä‐
ischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi‐
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds
und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verord‐
nung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates.
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kofinanziert von dem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd‐
lichen Raumes (ELER).26

Das Landwirtschaftsgesetz als Beginn einer deutschen
Agrarstrukturpolitik

Das 1955 erlassene Landwirtschaftsgesetz gilt als Grundstein einer moder‐
nen Agrarstrukturpolitik in Deutschland. In den Nachkriegsjahren und in
Zeiten des Wiederaufbaus stand zunächst die Nahrungsmittelversorgung
im Vordergrund.27 Deshalb wurde bereits 1953 in der Regierungserklärung
von Bundeskanzler Adenauer die Verbesserung der Agrarstruktur als maß‐
gebliches Ziel der Politik für die nächsten Jahre festgelegt; hauptsächliche
Ansatzpunkte sollten eine Steigerung der Arbeitsproduktivität durch Me‐
chanisierung, Zusammenlegung von landwirtschaftlichen Nutzflächen,
Verjüngung der Betriebsleiter, mehr landwirtschaftliche Kredite und gene‐
rell eine Vergrößerung der Betriebe, um überlebensfähig zu bleiben,
sein.28 Dazu legte der Landwirtschaftsminister Lübke wenig später ein
Programm vor, durch welches das Einkommen der in der Landwirtschaft
tätigen Menschen an ein durchschnittliches Niveau angepasst werden soll‐
te.29 Dies wollte man unter anderem durch die Beseitigung der Zersplitte‐
rung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Modernisierung der Gebäude
und Aussiedlung der landwirtschaftlichen Betriebe aus dicht gedrängt lie‐
genden Dörfern erreichen.30 Es wurden daraufhin zwei Gesetzesentwürfe
zu dem späteren Landwirtschaftsgesetz (LwG)31 vorgebracht.32 Diese be‐

3.

26 Zur Entwicklung der Strukturfonds siehe Priebe, H., Agrarrecht, in: Schmidt, Öf‐
fentliches Wirtschaftsrecht, BT 2, 1996, Rn. 251; Barents, Agricultural Law of the
EC, 1994, S. 182; der Landwirtschaftsfonds siehe Schöndorf-Haubold, Struktur‐
fonds der EG, 2005, S. 12 ff., 82 ff.; Bursig, Regionalpolitik der EG, 1991,
S. 136 ff.; Priebe, H., Agrarrecht, in: Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, BT 2,
1996, Rn. 68; Götz, Europäisches Agrarrecht und staatliches Recht, in: HAR I,
1981, Sp. 550 (557).

27 Henkel, Der Ländliche Raum, 4. Aufl. 2004, S. 171 f.
28 Adenauer, 2. Deutscher Bundestag, 3. Sitzung vom 20.10.1953, S. 17 (C).
29 Lübke, 2. Deutscher Bundestag, 8. Sitzung vom 10.12.1953, S. 192 (A, B).
30 Lübke, 2. Deutscher Bundestag, 8. Sitzung vom 10.12.1953, S. 193 (C, D).
31 Landwirtschaftsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer

780-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Geset‐
zes vom 13.12.2007 (BGBl. I S. 2936) geändert worden ist.

32 BT-Drs. 02/405, 02/445.
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inhalteten hauptsächlich eine Verbesserung der Stellung der landwirt‐
schaftlich Tätigen durch eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Preise
beziehungsweise Kosten.33 Das anschließend verabschiedete Gesetz ent‐
hielt jedoch nur noch wenige der ursprünglichen Ansätze. Es regelt in § 1
LwG zwar die Ziele der landwirtschaftlichen Entwicklung, nämlich durch
Ausgleich naturbedingter und wirtschaftlicher Nachteile die Produktivität
der Landwirtschaft zu steigern und so die Landwirtschaft an der Entwick‐
lung der übrigen Volkswirtschaft teilhaben zu lassen, die Versorgung mit
Lebensmitteln zu sichern und die soziale Lage der in der Landwirtschaft
Tätigen zu verbessern.

Man konnte sich jedoch aufgrund von verfassungsrechtlichen Bedenken
hinsichtlich der Gewaltenteilung zwischen Bundestag und Bundesregie‐
rung nicht auf konkretere Maßnahmen einigen.34 Im LwG wird auch aus‐
drücklich der Begriff Agrarstruktur nicht verwendet. Grund hierfür ist,
dass dies eine „Sonderaufgabe“ sei, weshalb eine Aufnahme in das LwG
zu „Verwirrung“ geführt hätte.35 Die Ziele aus § 1 LwG wurden jedoch als
indirekte Definition der Agrarstrukturverbesserung aufgefasst.36 Weiter
wurde am Gesetz kritisiert, dass dem Gesetz jegliche Verpflichtung der
Bundesregierung für bestimmte Maßnahmen fehlt und dass die angenom‐
mene Vorlage in keinem Zusammenhang mehr mit der ursprünglichen
Version steht.37 Seit dem Erlass des LwG hat es auch nur unwesentliche
grammatikalische beziehungsweise bereinigende Änderungen gegeben, in‐
haltlich ist es noch identisch mit dem LwG von 1955.38

33 Vgl. BT-Drs. 02/405, 02/445; 1. Lesung LwG, 2. Deutscher Bundestag, 35. Sit‐
zung vom 24.6.1954, S. 1666 ff. und 36. Sitzung vom 25.6.1954, S. 1693.

34 Lücker, 2. Deutscher Bundestag, 96. Sitzung vom 8.7.1955, S. 5422 (B ff.).
35 Lübke, 2. Deutscher Bundestag, 96. Sitzung vom 8.7.1955, S. 5450 (B, C).
36 Ehrenforth, RSG/GrdStVG, 1965, S. 114.
37 Schwann, 2. Deutscher Bundestag, 96. Sitzung vom 8.7.1955, Anlage 4, S. 5457

(A, C).
38 Die Änderungen betreffen die Namensänderung des Ministeriums, die veränderte

Häufigkeit der Vorlage des „Berichts über die Landwirtschaft“ von jährlich auf al‐
le vier Jahre, Veränderungen der §§ der Reichsabgabenordnung in die der AO und
die Möglichkeit der Nutzung der erhobenen Daten für Steuerzwecke.
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Der normative Agrarstrukturbegriff heute

Das europäische Recht zur Landwirtschaft ist bereits umfassend normiert
und gilt vorrangig zu nationalen Regelungen. Allerdings sind trotz der ho‐
hen und komplexen Regelungsdichte auch einige Rechtsbereiche, die auf
die Agrarstruktur einwirken oder sie steuern können, nicht europarechtlich
geregelt. Dazu gehört insbesondere das Zivilrecht mit der Eigentumsord‐
nung, dem Pacht- und Erbrecht, das Grundstücksverkehrsrecht, das Pla‐
nungs- und Baurecht, sowie große Teile des Umwelt- und Naturschutz‐
rechts.39

Auf Grundlage des LwG ist deshalb die gesetzliche Ausgestaltung des
Agrarstrukturrechts auch auf nationaler Ebene fortgeführt worden. Die
„Verbesserung der Agrarstruktur“ ist inzwischen ein verfassungsrechtli‐
cher Begriff in der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz
gemäß Art. 91a Abs. 1 Nr. 2 GG. Zur Umsetzung dient das GAKG40.
Auch hier wird keine Definition des Agrarstrukturbegriffs normiert. Als
eine Verbesserung der Agrarstruktur werden gemäß § 1 Abs. 1 GAKG eine
Verbesserung der Produktions- und Absatzbedingungen in der Land- und
Forstwirtschaft (Nr. 1), eine markt- und standortangepasste sowie umwelt‐
gerechte Landbewirtschaftung (Nr. 2), die Neuordnung des ländlichen
Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes (Nr. 3), die Umnut‐
zung land- und forstwirtschaftlicher Bausubstanz (Nr. 4), wasserwirt‐
schaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen (Nr. 5), Maßnahmen zur
Verbesserung der Marktstruktur (Nr. 6) und Maßnahmen zur Förderung
der Infrastruktur ländlicher Gebiete (Nr. 7) angesehen.

4.

39 Norer/Bloch, Agrarrecht, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 40. EL 2016, Rn. 248;
Norer, Lebendiges Agrarrecht, 2005, S. 176 f.

40 GAK-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I
S. 1055), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I
S. 2231) geändert worden ist.
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Zudem wurde der Begriff Agrarstruktur in weitere Gesetze aufgenom‐
men, in den meisten Fällen ebenfalls zusammen mit dem Zusatz „Verbes‐
serung“:
– Im Gesetzesnamen, außerdem in § 9 Abs. 2, 3 Nr. 4 Grundstücksver‐

kehrsgesetz (GrdstVG)41,
– §§ 35 Abs. 3 Nr. 6, 136 Abs. 4 Nr. 2, 187 Abs. 1*, 2, 3 Baugesetzbuch

(BauGB)42,
– §§ 1 Abs. 1 S. 3, 4, Abs. 4 Reichssiedlungsgesetz (RSG)43,
– §§ 38*, 86 Abs. 1 Nr. 1, 99 Abs. 3*, 103a Flurbereinigungsgesetz

(FlurbG)44,
– § 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG45,
außerdem weitere landesrechtliche Gesetze wie zum Beispiel das Agrar‐
strukturverbesserungsgesetz Baden-Württembergs (ASVG)46. Mit * ge‐
zeichnete Fundstellen beziehen sich direkt auf die Gemeinschaftsaufgabe
aus Art. 91a Abs. 1 Nr. 2 GG. § 2 Abs. 3 Nr. 3 GrdstVG enthält die Formu‐
lierung „Gefahr für die Agrarstruktur“.

Diese Maßnahmen haben das LwG aufgrund ihrer praktischen Bedeu‐
tung bereits früh als maßgebliches Agrarstrukturrecht abgelöst. Zudem
können heute auch verschiedene weitere Regelungen, welche nicht den
Begriff „Agrarstruktur“ enthalten, zum Agrarstrukturrecht gezählt wer‐
den.47

41 Grundstückverkehrsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum‐
mer 7810-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 108
des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586) geändert worden ist.

42 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015
(BGBl. I S. 1722) geändert worden ist.

43 Reichssiedlungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
2331-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 2
des Gesetzes vom 29. Juli 2009 geändert worden ist.

44 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976
(BGBl. I S. 546), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist.

45 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das durch Artikel
19 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist.

46 Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur in Baden-Württem‐
berg (Agrarstrukturverbesserungsgesetz - ASVG) vom 10. November 2009, das
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 29. Juli 2014 (GBl. S. 378, 380) geän‐
dert worden ist.

47 Zur Abgrenzung von agrarstrukturwirksamen gegenüber agrarstruktursteuerndem
Recht siehe unten Kapitel 2. D. I.
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Agrarpolitisches Begriffsverständnis

Die inhaltliche Ausgestaltung des Begriffs Agrarstruktur schlug in der
Vergangenheit auf europäischer Ebene eine andere Richtung ein als auf
Bundesebene. Insgesamt wird der Begriff auf beiden Ebenen weiter ge‐
fasst als das ursprüngliche sehr enge Verständnis. Auf europäischer Ebene
wird es mit verwandten Rechtsbereichen wie der Politik der ländlichen
Räume sehr eng verwoben, auf Bundesebene hingegen eher mit einer
Marktpolitik.

Bestimmung des europäischen Agrarstrukturbegriffs

Die Agrar(struktur)politik auf europäischer Ebene ist ganz wesentlich be‐
einflusst von dem ursprünglich in der Gründungszeit der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) angelegten System und den zu dieser
Zeit herrschenden Grundgedanken.48 Diese haben sich in den Zielen der
GAP und anschließend in der europäischen Agrarstrukturpolitik niederge‐
schlagen. Deshalb haben sich einige europäische Institutionen eine Zeit
lang mit dem Begriff beschäftigt.

Definition des Agrarstrukturbegriffs durch europäische Institutionen

Der Begriff der Agrarstruktur ist auf europäischer Ebene nicht legaldefi‐
niert.49 Allerdings legte die EWG-Kommission 1962 dem Rat eine Be‐
griffsbestimmung vor. Diese sollte der Abstimmung der Agrarstrukturpoli‐
tik in den einzelnen Mitgliedsstaaten dienen. Danach ist die Agrarstruktur
„Ausdruck für die Gesamtheit der in der Landwirtschaft (eines bestimmten
Gebietes) bestehenden Produktions- und Lebensbedingungen.“50 Die
Agrarstruktur sei der Rahmen, in welchem sich betriebliche Entwicklung,
die Lebensverhältnisse der in der Landwirtschaft tätigen Menschen sowie
ihre soziale Situation bewegt. Gleichsam begrenze die Agrarstruktur auch

II.

1.

a)

48 Norer/Bloch, Agrarrecht, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 40. EL 2016, Rn. 2.
49 Vgl. auch Gilsdorf, Strukturpolitik in der EG, in: HAR II, 1982, Sp. 826.
50 Zit. nach Dams, Agrarstruktur, in: HRR, 2. Aufl. 1970, Sp. 58 (61).
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diese Faktoren, so könne nur eine gewisse Betriebsorganisation oder Pro‐
duktivität und Einkommen möglich sein.51

Der 1962 eingesetzte Ständige Agrarstrukturausschuss entwickelte kurz
darauf ein Schema, nach dem der Begriff Agrarstruktur im Folgenden aus‐
gelegt werden sollte.52 Danach gliedert sich die Agrarstruktur in eine inne‐
re (innerbetriebliche) Struktur, eine externe (zwischenbetriebliche) Struk‐
tur und in landwirtschaftliche Dienstleistungen. Die erstgenannten werden
weiter unterteilt in Produktion und Vermarktung. Teile der innerbetriebli‐
chen Produktion sind beispielsweise Grundeigentum und Besitzverhältnis‐
se, Arbeitsverfassung, Betriebsgröße, Bodennutzungssystem, Viehhaltung,
Gehöftsstandort in seiner Beziehung zur Siedlungsform und maschinelle
Ausrüstung des Betriebs. Die innerbetriebliche Vermarktung umfasst Ein‐
richtungen der Be- und Verarbeitung und Verpackung der Agrarprodukte,
Vermarktung, außerdem Zusammenschlüsse im Rahmen einer vertikalen
Integration.

Die externe Struktur beinhaltet auf Produktionsseite Flurverhältnisse,
Wegebau, Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, vertikale und ho‐
rizontale Integration. Die zwischenbetriebliche Vermarktung umfasst
ebenfalls Verarbeitung, Verpackung und Lagerung privater, gemeinschaft‐
licher oder genossenschaftlicher Agrarprodukte.53

Die landwirtschaftlichen Dienstleistungen beinhalten zum Beispiel die
landwirtschaftliche Beratung, das landwirtschaftliche Schul- und Ausbil‐
dungswesen, die landwirtschaftliche Buchführung, Agrarkredite, Zentren
der Agrarforschung und Verbände mit wirtschaftlicher oder sozialer Ziel‐
setzung. Schließlich ist auch die Agrarstruktur beeinflussende Umwelt ab‐
gebildet. Zum einen sind dies verwandte Wirtschaftszweige wie der Han‐

51 Zit. nach Dams, Agrarstruktur, in: HRR, 2. Aufl. 1970, Sp. 58 (61); dem folgend
Krüll, Räumliche Schwerpunktbildung in der Gemeinschaftsaufgabe, 1976, S. 8;
vgl. auch Schwede, Entwicklung und Wandel des Rechtes der Agrarstruktur, 1980,
S. 130 ff.

52 Zit. nach Dams, Agrarstruktur, in: HRR, 2. Aufl. 1970, Sp. 58 (63 f.); allerdings
gibt es auf europäischer Ebene auch das Problem der Sprachschwierigkeiten: Die
Begriffe „Agrarverfassung“ und „Agrarstruktur“ haben in der französischen und
englischen Sprache weniger oder mehr umfassende Bedeutungen, außerdem gibt
es Wörter, die keine Entsprechung haben, vgl. Dams, Probleme und Ansätze der
Agrarstrukturverbesserung in: 17. Hochschultagung Bonn, 1963, S. 23 (24).

53 Zit. nach Dams, Agrarstruktur, in: HRR, 2. Aufl. 1970, Sp. 58 (63 f.).
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del, die Industrie und das Handwerk, zum anderen ist dies die Infrastruktur
und die Struktur der Region.54

Bedeutung für das europäische Begriffsverständnis

Sowohl bei der Betrachtung dieser älteren Begriffsbestimmung als auch
bei der inhaltlichen Analyse der ELER-VO fällt auf, dass „Agrarstruktur“
auf europäischer Ebene in engem Zusammenhang mit dem ländlichen
Raum gesehen wird. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
sind mit denen zur Förderung des ländlichen Raums verwoben und zum
Teil kaum trennbar. Teilweise wird mittlerweile der Agrarstrukturbegriff
gar nicht mehr benutzt und es wird nur noch von der Entwicklung ländli‐
cher Räume gesprochen.55

Die Verknüpfung zur Marktpolitik hingegen ist eher schwach. Die Ge‐
meinsame Marktorganisation (GMO) ist gesondert in Verordnung (EU)
Nr. 1308/201356 in der sogenannten Ersten Säule der GAP geregelt.57

Grund für die getrennte Behandlung ist, dass die europäische Agrarmarkt‐
organisationspolitik ursprünglich das traditionelle Mittel der GAP darstell‐
te.58 Später lagen Gründe für die Differenzierung hauptsächlich in der Ver‐
teilung der Kompetenzen und der finanziellen Mittel.59 Als Unterschei‐
dungskriterium dient überwiegend die zeitliche und die inhaltliche Dimen‐
sion der Maßnahmen: mittel- und langfristige und nicht nur auf ein land‐
wirtschaftliche Erzeugnis bezogene, sondern strukturelle Maßnahmen ge‐
hören demnach zur Agrarstrukturpolitik.60

b)

54 Zit. nach Dams, Agrarstruktur, in: HRR, 2. Aufl. 1970, Sp. 58 (63 f.).
55 Belger, Das Agrarbeihilfenrecht, 2012, S. 43; Käb, Agrarrechtliche Probleme einer

multifunktionalen Landwirtschaft, 2010, S. 117.
56 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftli‐
che Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG)
Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007.

57 Vgl. zur Abgrenzung der Säulen unten Kapitel 4. B. I.
58 Norer/Bloch, Agrarrecht, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 40. EL 2016, Rn. 153;

Priebe, H., Agrarrecht, in: Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, BT 2, 1996,
Rn. 66 f.; Barents, Agricultural Law of the EC, 1994, S. 174.

59 Barents, Agricultural Law of the EC, 1994, S. 174; Norer/Bloch, Agrarrecht, in:
Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 40. EL 2016, Rn. 153.

60 Schöndorf-Haubold, Strukturfonds der EG, 2005, S. 13; Priebe, H., Agrarrecht, in:
Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, BT 2, 1996, Rn. 67; Gilsdorf, Strukturpoli‐
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Es lässt sich somit schließen, dass die Definition des Ständigen Agrar‐
strukturausschusses das Verständnis des Agrarstrukturbegriffes auf euro‐
päischer Ebene maßgeblich geprägt hat. Ausschlaggebend sind die Pro‐
duktions- und Betriebsstrukturen, in denen eine landwirtschaftliche Pro‐
duktion stattfindet. Die Agrarstruktur wird neben der Marktstruktur als
eine der Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Produktion ange‐
sehen.

Agrarstrukturbegriff in der deutschen Agrarpolitik

Auf Bundesebene ist der Agrarstrukturbegriff ebenfalls ausgeweitet wor‐
den. Es herrschte jedoch nie eine mit der GAP vergleichbare Säulenstruk‐
tur in der deutschen Agrarpolitik. Hingegen wurde versucht, die Agrar‐
strukturpolitik auch mit marktpolitischen Mitteln durchzusetzen.

Agrarstruktur in politischen Institutionen in Deutschland

Kurz nach dem Erlass des LwG entwickelte ein 1955 gegründeter Aus‐
schuss zur Verbesserung der Agrarstruktur „Leitsätze zur Verbesserung
der Agrarstruktur“. Danach sollte zum einen die soziale Situation der in
der Landwirtschaft Tätigen verbessert und zum anderen möglichst vielen
Familien eine (mindestens nebenberufliche) Landwirtschaft ermöglicht
werden.61

Dies sollte durch eine Vergrößerung der Betriebe, Flurbereinigungsver‐
fahren, Aussiedlung von landwirtschaftlichen Betrieben und Kultivierung
von bisher ungenutzten Flächen erreicht werden.62 Der landwirtschaftliche
Familienbetrieb sollte eine grundlegende Zielvorstellung sein. Vor diesem
Hintergrund ist auch der 1956 erschienene 1. Grüne Bericht des Bundes‐
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BMELF) zu se‐

2.

a)

tik in der EG, in: HAR II, 1982, Sp. 826; Barents, Agricultural Law of the EC,
1994, S. 173, zum vorliegend genutzten Unterscheidungskriterium siehe unten Ka‐
pitel 2. D.

61 Stegmann, IKO 1965, 200 (201); Ausschuß zur Verbesserung der Agrarstruktur,
IKO 1956, 122 (125); 1967 wurde der Ausschuss aufgelöst, o.A, IKO 1967, 286.

62 Ausschuß zur Verbesserung der Agrarstruktur, IKO 1956, 122 (123 ff.).
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